
1. Auswirkungen der Wirtschaftskrise auf den
Arbeitsmarkt

Eine Schrumpfung des realen Bruttoinlands-
produkts (BIP) in einer Größenordnung von
minus fünf bis sechs Prozent hat es in der 60-jäh-
rigen Geschichte der Bundesrepublik Deutsch-
land noch nicht gegeben. Als stark exportabhän-
giges Land ist Deutschland besonders stark vom
Ausfall der Nachfrage auf den Weltmärkten be-
troffen. Dabei traf der schwere Einbruch der
Volkswirtschaft nach der Pleite der Invest-
mentbank Lehmann Brothers auf einen Arbeits-
markt, der sich bis zum letzten Herbst noch posi-
tiv entwickelte. So sank im Bundesgebiet im
Oktober und November 2008 die Arbeitslosen-
zahl erstmals seit langem wieder unter drei
Millionen. Verstärkt wurde die positive Entwick-
lung durch zwei weitere Faktoren: Zum einen
nahm die Zahl der verfügbaren Arbeitskräfte, also
das sog. „Erwerbspersonenpotenzial“, durch den
demographischen Wandel ab. Zum anderen tru-
gen die Arbeitsmarktreformen zum Beschäft-
igungsaufbau bei. Der massive Rückgang des
realen BIP schlug zunächst noch nicht mit voller
Wucht auf die Beschäftigung nieder. Der Ar-
beitsmarkt reagiert generell mit zeitlicher Ver-
zögerung auf die wirtschaftliche Entwicklung – im
Abschwung wie im Aufschwung. Noch wichtiger
war aber das in diesem Ausmaß bisher nicht
gekannte Horten von Arbeitskräften. Es kann
zum einen durch eine Reduktion der Arbeits-
zeiten geschehen, wie z.B. durch Überstunden-
abbau, eine Rückführung von Salden auf Arbeits-
zeitkonten sowie der Nutzung von Kurzarbeit.
Zum anderen können die Unternehmen die
Arbeitsdichte in der verbliebenen Arbeitszeit ver-
ringern. Dies schlägt sich dann in einem Rück-

gang des Outputs pro Arbeitsstunde und damit
der Stundenproduktivität nieder. Entscheidender
dürfte aber sein, dass die Unternehmen eine
höchst rationale Entscheidung getroffen haben.
Gut eingearbeitete Stammbelegschaften mit
wertvollen betriebsspezifischen Kenntnissen sind
für die Unternehmen ein ganz wichtiges Kapital.
Viele der Unternehmen haben noch die
Schwierigkeiten bei der Rekrutierung von
Fachkräften zum Ende des letzten Aufschwungs
deutlich vor Augen. Zugleich wird ihnen auch
immer klarer, dass aufgrund der demographi-
schen Entwicklung die Nachwuchsjahrgänge die
Kohorte der ausscheidenden älteren Arbeit-
nehmer nicht ohne weiteres ersetzen können.
Das Horten von Arbeitskräften wurde und wird
erheblich von Seiten der Arbeitsmarktpolitik
unterstützt. Betriebe können von den erheblich
erweiterten Möglichkeiten der Kurzarbeit, insbe-
sondere der verlängerten Bezugsdauer und der
Bezuschussung der Sozialversicherungsbeiträge
Gebrauch machen und haben dies auch getan.
Das Institut für Arbeitsmarkt- und Berufs-
forschung (IAB) schätzt in seiner Projektion, dass
die Zahl der Empfänger von Kurzarbeitergeld im
Jahresdurchschnitt 2009 bei 1,1 Mio. und auch
im Jahresdurchschnitt 2010 bei noch 0,6 Mio. lie-
gen wird. Die aktuellen Arbeitsmarktzahlen zei-
gen, dass entgegen den Erwartungen die Ar-
beitslosenzahlen im Oktober erneut zurückge-
gangen sind. Dies ist vor allem auf die intensive
Nutzung der Kurzarbeit zurückzuführen, die als
Arbeitsmarktbrücke immer noch trägt. Diese
immer noch „positive“ Entwicklung am Arbeits-
markt wird von der internationalen Fachpresse
als „German Wunder“ bezeichnet. Die Ge-
staltung der Kurzarbeit kann jetzt schon als
Erfolg bezeichnet werden, allemal dann, wenn
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man davon ausgeht, dass auf diese Weise in
erheblichem Umfang Übergänge in offene
Arbeitslosigkeit und damit Kosten von Arbeits-
losigkeit vermieden werden konnten. Die
Wirkungskette ist eindeutig, allerdings im quanti-
tativen Effekt nicht genau bezifferbar.

2. Historische Entwicklung von Kurzarbeit

Als erster Vorläufer des Kurzarbeitergeldes gilt
die Regelung des Kali-Gesetzes vom 25. Mai
1910. In diesem Gesetz wurde ein Kapazitäts-
abbau der Kali-Industrie verordnet. Es regelte die
Kompensation des Arbeits- und Verdienstausfalls
im Kalibergbau und der Düngemittelindustrie. Da-
mals gab es in diesen Industriezweigen Pro-
duktionsquoten, wodurch zeitweise einige Werke
stillgelegt wurden. Die betreffenden Arbeiter er-
hielten eine Kurzarbeiterfürsorge, die vom
Deutschen Reich bezahlt wurde.

Mit der "Verordnung über die Erwerbslosen-
unterstützung" vom 16. Februar 1924 wurde die
"Kurzarbeiterunterstützung" geschaffen, die in
dieser Form unserem heutigen Kurzarbeitergeld
entspricht. Nach Gründung der Reichsanstalt für
Arbeitsvermittlung und Arbeitslosenversicherung
durch das Gesetz über Arbeitsvermittlung und
Arbeitslosenversicherung vom 16. Juli 1927
(AVAVG) wurde dem Verwaltungsrat der Reichs-
anstalt die Kompetenz übertragen, mit Zu-
stimmung des Reichsarbeitsministers die Ge-
währung von Kurzarbeiterunterstützung anzuord-
nen oder zuzulassen.

Das Kurzarbeitergeld wurde unter dieser Bezeich-
nung mit Wirkung zum 1. Januar 1957 durch
Artikel II des das Gesetzes zur Änderung und
Ergänzung des Gesetzes über Arbeitsvermittlung
und Arbeitslosenversicherung vom 23. Dezember
1956 eingeführt. In der Bundesrepublik Deutsch-
land wurde in den 1970er und 1980er Jahren das
Kurzarbeitergeld besonders in der Bauwirtschaft
in Anspruch genommen, wenn durch die Herab-
setzung der betriebsüblichen Arbeitszeit ein vor-
übergehender Auftragsmangel (teilweise auch
witterungsbedingt) überbrückt werden sollte, um
damit Entlassungen zu vermeiden. Die Auf-
wendungen betrugen bspw. für das Jahr 1985
rund 1,228 Milliarden DM (627,9 Millionen Euro).

3. Neue Regelungen beim Konjunkturellen
Kurzarbeitergeld (Kug)

Bereits vor Beginn der aktuellen Krise erlebte die
Nachfrage nach Kurzarbeitergeld zwei Höhe-
punkte. Kurz nach der Deutschen Wiederver-
einigung im Jahr 1990 kam es zu einer Um-
strukturierung der Wirtschaft in den neuen
Bundesländern. Die Betriebe mussten sich an

eine neue Wirtschaftsordnung anpassen und sich
gleichzeitig dem nationalen und internationalen
Wettbewerb stellen. Dieser Umbruch führte u. a.
zu einem starken Stellenabbau in den vielen ehe-
maligen Staatsbetrieben. Durch Einführung von
struktureller Kurzarbeit wurde versucht den
Arbeitsmarkt in Ostdeutschland zu stützen. Aller-
dings ist ein eher kurzfristig ausgerichtetes arbeit-
marktpolitisches Instrument - wie eben das Kurz-
arbeitergeld - nur bedingt geeignet Strukturbrüche
gänzlich abzufedern. 

Im Jahr 1993 stieg die Nachfrage nach Kurzarbeit
wieder an. Nun befand sich die westdeutsche In-
dustrie auf einer Talfahrt. Insbesondere im Ver-
arbeitenden Gewerbe und der Automobilbranche
war dies zu spüren. Im Jahresdurchschnitt waren
in den alten Bundesländern etwa 760.000
Personen von Kurzarbeit betroffen. 

Das dritte Hoch innerhalb der letzten 20 Jahre
erreichte die Kurzarbeit in der aktuellen Wirt-
schafts- und Finanzkrise. 

Im Fokus der aktuellen arbeitsmarktpolitischen
Diskussion steht das konjunkturelle Kurzarbeiter-
geld (Kug) nach §§ 169 ff. SGB III. Konjunkturelle
Kurzarbeit greift bei einem vorübergehenden,
erheblichen und unvermeidbaren Arbeitsausfall,
der auf wirtschaftlichen Gründen oder einem
unabwendbaren Ereignis beruht (§ 170 SGB III).
Mit vergleichbarer Zielsetzung wurde im Jahr
2006 das Saisonkurzarbeitergeld für witterungs-
bedingten Arbeitsausfall, vor allem im Bauge-
werbe im Winter nach § 175 SGB III eingeführt.
Eine andere Zielsetzung hat das Transferkurz-
arbeitergeld (2004 eingeführt als Modifikation des
vorherigen Struktur-Kug). Es dient ausdrücklich
nicht der Beschäftigungssicherung, sondern der
Organisation von Übergängen in neue Be-
schäftigungsverhältnisse nach einem endgültigen
Arbeitsausfall (§ 216 b SGBIII).

Um den Arbeitsmarkt während der weltweiten
Wirtschaftskrise weiter zu stützen, hat die
Bundesregierung im Lauf der letzten Monate zahl-
reiche Änderungen beim Bezug von
Kurzarbeitergeld verabschiedet (SGB III, neuer §
421 t ab 1.2.09, geändert zum 1.7.09):

- Alternativ zum Drittelerfordernis Kug auch mög-
lich, wenn weniger als ein Drittel der
Beschäftigten mit mehr als 10% Entgeltausfall im
Anspruchszeitraum (Kalendermonat);
- Erstattung von 50 % der bisher allein vom AG zu
tragenden Sozialversicherungsbeiträge (SVB);
- Volle Erstattung der SVB, wenn Qualifizierung
während der Kurzarbeit im zeitlichen Umfang von
mindestens 50% der Ausfallzeit stattfindet, ab
1.7.09 volle Erstattung ohne Vorbedingung ab



siebten Monat Kurzarbeit (Bei Mehrheitsunter-
nehmen nach sechs Monaten in einem Betrieb, in
weiteren Betrieben schon ab ersten Monat);
- Verzicht auf vorherige Minusstunden bei im
Betrieb entsprechend möglicher Arbeitszeit-
flexibilität als Kug-Voraussetzung;
- Bei Einführung von Kurzarbeit nach vorange-
hender kollektivvertraglich geregelter Absenkung
von Arbeitszeit und Entgelt „als-ob“-Bemessung
des Sollentgelts;
- Kug bei zeitweisem Arbeitsausfall bei Entleiher
möglich (Anzeige des Verleihers, ANÜ –
Ergänzung des § 11 Abs4 ab 1.2.09).
- Verlängerung der Bezugsfrist des Kug auf
zunächst längstens 18 Monate für alle
Arbeitnehmer, deren Anspruch bis 31.12.09 ent-
standen ist, im Mai 2009 dann Verlängerung auf
24 Monate.
- Begleitende Verfahrensvereinfachung (Verein-
fachung der Kug-Anzeige und des Leistungs-
antrags auf Kug sowie Vereinfachung der
Anzeigenprüfung).

4. Qualifizierung während Kurzarbeit

Kurzarbeit ist nicht nur ein konjunkturpolitischer
Puffer zur Sicherung von Arbeitsplätzen, sondern
zugleich ein wichtiges Arbeitsmarktinstrument,
um bisher vernachlässigte betriebliche Quali-
fizierung unter dem Motto „Qualifizieren statt ent-
lassen“ nachzuholen. Deutschland nimmt im
internationalen Vergleich bei der Weiterbildungs-
beteiligung von Unternehmen einen Platz in der
unteren Mitte ein, deutlich hinter den Ländern wie
Dänemark, Finnland, Schweden, Frankreich oder
Großbritannien. Die betriebliche Weiterbildung in
Deutschland stagniert oder ist sogar rückläufig.
Kurzarbeit bietet jetzt die zweite Chance auf
Weiterbildung. Auch wenn betriebliche Weiter-
bildung vorrangige Aufgabe der Unternehmen ist,
kann Kurzarbeit mit finanzieller Hilfe des Bundes
und des ESF auch für Weiterbildung genutzt wer-
den. So können soziale Folge der Krise in
Grenzen gehalten und das Qualifikationsniveau
der Beschäftigten verbessert werden.

Generell existieren zwei verschiedene Förder-
wege, die sich an unterschiedlichen Zielgruppen
richten:

Förderweg 1:

Förderung durch Weiterbildung (FbW) aus
Beitragsmitteln der Bundesagentur für Arbeit.
Dieser Förderweg richtet sich an Beschäftigte
ohne abgeschlossene Berufsausbildung, an
Beschäftigte mit abgeschlossener Berufs-
ausbildung, wenn diese den erlernten Beruf län-
ger als vier Jahre nicht ausgeübt haben und in
einer an- und ungelernten Tätigkeit beschäftigt

waren, der Ausbildungsberuf voraussichtlich nicht
mehr ausgeübt werden kann (i. S. von § 77, Abs.
2 SGB III).

Förderweg 2:

Förderung mit Mitteln des Europäischen
Sozialfonds (ESF): Dieser Förderweg richtet sich
an Beschäftigte, die nicht unter den
Personenkreis der gering qualifizierten
Mitarbeiter fallen sowie alle Beschäftigte, die
nicht unter den Personenkreis des Förderwegs 1
subsumiert werden können.

Die Förderung der Weiterbildung von Gering-
qualifizierten in Kurzarbeit erfolgt mit Bildungs-
gutscheinen und setzt voraus, dass die Weiter-
bildungsmaßnahmen und die Bildungsträger
nach der Anerkennungs- und Zulassungsver-
ordnung Weiterbildung (AZWV) zugelassen sind.
Es sollen Kenntnisse und Fertigkeiten vermittelt
werden, die auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt
verwertbar sind. Vorrang gegenüber der zeit-
lichen Lage und der Dauer der Maßnahme hat
eine eventuelle Erhöhung der Arbeitszeit oder
Rückkehr zur Vollarbeitszeit. Beides soll nicht
durch die Teilnahme an einer Weiterbildungs-
teilnahme verhindert werden. Allerdings ist in
Fällen, in denen es nach der Wiederaufnahme
der Vollarbeit aus Sicht des Unternehmens und
des Beschäftigten sinnvoll erscheint, eine
Fortsetzung der Weiterbildungsmaßnahme mög-
lich, wobei dann die Sicherung des Lebensunter-
halts mit dem Arbeitsentgeltzuschuss nach §
235c SGB III erfolgen kann.

Gefördert werden kann mit dem Europäischen
Sozialfonds Bund (ESF Bund) die Teilnahme an
„Allgemeinen Qualifizierungsmaßnahmen“, in
denen Qualifikationen vermittelt werden, die auf
andere Unternehmen oder Arbeitsbereiche über-
tragen werden können. Aber auch „Spezielle
Qualifizierungsmaßnahmen“ kommen in Be-
tracht, bei denen Qualifikationen vermittelt wer-
den, die ausschließlich oder in erster Linie den
Arbeitsplatz des jeweiligen Unternehmens betref-
fen. Im März 2009 wurde mit einer Änderung der
Richtlinie klar gestellt, das zwar auch Maß-
nahmen im eigenen Unternehmen mit eigenem
Personal gefördert werden können, eine Förder-
ung aber ausgeschlossen ist, wenn es sich um
Maßnahmen handelt, zu denen der Arbeitsgeber
gesetzlich verpflichtet ist oder die ohnehin durch-
geführt worden wären. Je nachdem, ob es sich
um eine allgemeine oder spezielle Qualifi-
zierungsmaßnahme handelt sowie in Abhängig-
keit von der Betriebsgröße und Personengruppen
können im ESF Bund zwischen 25 % und 80 %
der Weiterbildungskosten erstattet werden. 
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5. Quintessenz

Auf der einen Seite existiert eine empirische
Evidenz dafür, dass Kurzarbeit nicht nur aktuell
von offener Arbeitslosigkeit entlastet, sondern
dass sie tatsächlich eine Brückenfunktion hat, die
mittelfristig betrachtet zur Stabilisierung von
Beschäftigung beiträgt und so ökonomische
sowie sozialpolitische Schocks auf dem
Arbeitsmarkt vermeidet. Auf der anderen Seite
gelingt die Verknüpfung von Kurzarbeit und
Qualifizierung bundesweit als auch speziell in
Nordrhein-Westfalen bisher völlig unzureichend.
Allerdings konnte auch nicht erwartet werden,
dass trotz der neuen Anreize für Qualifizierungs-
maßnahmen während Kurzarbeit in den ersten
Monaten ab Jahresbeginn in größerer Anzahl
darauf zurückgegriffen werden würde.
Qualifizierungsmaßnahmen erfordern einen pla-
nerischen und organisatorischen Vorlauf. Es
konnte auch nicht erwartet werden, dass der
Stellenwert von betrieblicher Weiterbildung allein
durch diese relativ komfortablen Finanzierungs-
optionen einen deutlichen Anstieg erfahren
würde. Die Gründe für die Zurückhaltung der
Unternehmen hinsichtlich der Qualifizierung wäh-
rend Kurzarbeit sind vielschichtig. Dies fängt bei
den komplexen und unterschiedlichen
Fördervoraussetzungen und dem speziellen
Beratungs- und Unterstützungsbedarf, insbeson-
dere von klein- und mittleren Unternehmen, an
und reicht bis zu psychologischen Hemmnissen
bei Arbeitnehmern und Unternehmen. Selbst
Bildungsträger mussten und müssen sich teils
erst auf die besonderen Herausforderungen
betrieblicher Weiterbildung einstellen. Flexible
Bildungsangebote und Module sind hier notwen-
dig, während bisher eher standardisierte
Produkte von Montag bis Freitag angeboten wer-
den. Auch hat sich die Anerkennungs- und Zu-
lassungsverordnung Weiterbildung (AZWV) in
vielen Fällen als Umsetzungsbarriere erwiesen,
insbesondere wenn es um die zügige Umsetzung
von notwendigen Qualifizierungsmodulen ging.
Insbesondere haben von den Qualifizierungs-
möglichkeiten während der Kurzarbeit Groß-
unternehmen profitiert, da es für sie ein leichtes
ist, entsprechende Gruppenstärken für Weiter-
bildungsangebote zu organisieren. Bei der
Umsetzung von Qualifizierungsmaßnahmen
während Kurzarbeit gab es in Nordrhein-
Westfalen einige Ungleichzeitigkeiten: im Okt-
ober 2008 forderten die Sozialpartner dazu auf,
Kurzarbeit mit Qualifizierung sinnvoll zu nutzen,
allerdings standen zu diesem Zeitpunkt die
Instrumente noch nicht vollständig zur Verfügung.
Im April 2009 waren die Instrumente dann ent-
wickelt, allerdings war der Höhepunkt der Kug-
Anzeigen bereits schon überschritten. Zum
Zeitpunkt der Etablierung zusätzlicher Beratungs-

kapazitäten durch das Ministerium für Arbeit,
Gesundheit und Soziales NRW waren in einigen
Regionen Nordrhein-Westfalens bereits die Mittel
für Qualifizierung schon aufgebraucht.

Für die Weiterbildungsforschung bleibt abschlie-
ßend die empirisch nicht beantwortbare Frage,
welchen Nutzen die Kurzarbeitenden mit
Qualifizierung im Vergleich zur kontrafaktischen
Nichtteilnahme für ihre aktuelle und mittelfristige
Erwerbsperspektive gewinnen (können).
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